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Ergänzung zu TEIL 4 SPORTLICHES REGLEMENT  ANLAGEN/ ZEICHNUNGEN - Punkt 4.9 Richtlinien für 
die Fahrzeugbeleuchtung  
 

Diese Richtlinien sollen zum besseren Verständnis / Einschätzung der Rennsituationen innerhalb eines Rennens dienen, um 
vor allem etwaige Missverständnisse während des Laufes schon im Vorfeld zu vermeiden.  

Die Beleuchtung hat generell ausgeschaltet zu bleiben.  

Die Beleuchtung darf eingeschaltet werden: 

- In der Qualifikation, während einer schnellen Runde. 
- Im Rennen, ausschließlich als Führender! 
- Bei einem Überrundungsmanöver, um zu signalisieren, dass man überholen will. Kommt es wiederholt innerhalb einer 

Runde zu Überrundungen darf das Licht angelassen werden. 

Wenn es die Sichtverhältnisse erforderlich machen. Die Beleuchtung muss bei Regen und Nachtrennen generell eingeschaltet 
werden. 
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